	Firma:
	Betriebsanweisung
gemäß § 14 GefStoffV und TRGS 555
Otto-Kraftstoffe
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz: Tankstelle
Tätigkeit: Tanken, Umfüllen von Kraftstoff im Freien

	
	Gefahrstoffbezeichnung
	

	Otto-Kraftstoffe: Benzin und Super-Benzin – Gemisch aus aromatischen und aliphatischen Kohlenwasserstoffen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Vergiftungsgefahr
Gefahr der Krebserzeugung
ernste Gesundheitsschäden durch Einatmen der Dämpfe, durch Benetzen der Haut und durch Verschlucken
Brandgefahr
Explosionsgefahren durch die Mischung der Dämpfe von Otto-Kraftstoffen mit Luft; die Gemische sind schwerer als Luft und können sich deshalb in Bodennähe und Vertiefungen ansammeln
starke Wassergefährdung

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	kein Feuer oder offenes Licht entzünden, nicht rauchen
Otto-Kraftstoffe nicht zu Reinigungs-, Verdünnungs- und anderen Arbeiten verwenden
beim Befüllen eines Tanks und Aufnehmen verschütteter Mengen Schutzhandschuhe tragen
Otto-Kraftstoffe nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen
für ausreichende Lüftung sorgen

	
	Verhalten im Gefahrfall
	

	
	nach Verschütten/Auslaufen: Otto-Kraftstoffe mit dem bereitstehenden Binde-Granulat aufnehmen
im Brandfall: sofort Feuerwehr alarmieren (Telefonnummer)
Entstehungsbrände mit Handfeuerlöschern bekämpfen
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Erste Hilfe
	Notruf: 112
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	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen:
nach Einatmen: Frischluft zuführen
nach Hautkontakt: sofort Haut gründlich mit Wasser und Seife reinigen
nach Augenkontakt: mindestens 10 Minuten mit viel Wasser spülen, bereitgestellte Augendusche benutzen, Augenärztin bzw. Augenarzt aufsuchen – Gefahrstoffetikett/Sicherheitsdatenblatt mitnehmen
nach Verbrennungen: betroffene Hautpartien mit Wasser kühlen, Ärztin bzw. Arzt aufsuchen
bei benetzter Kleidung: Kleidung sofort entfernen
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Sachgerechte Entsorgung
	

	
	verunreinigte Kraftstoffe und benutztes Binde-Granulat in den bereitstehenden Sammelbehälter geben und separat entsorgen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
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